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Gebührensatzung zur Benutzungsordnung 

für den Kommunalen Kindergarten 
 

 

 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 9 des Kom-

munalabgabengesetzes in Verbindung mit § 8 der Benutzungsordnung für den Kommunalen 

Kindergarten hat der Gemeinderat am 16. Juni 1994 folgende Satzung erlassen. (In der Fassung 

vom  25. Juni 2009) 

 

 

§ 1 

Gebührenpflicht, Erhebungsgrundsatz 
 

Die Gemeinde Heddesheim betreibt den Kommunalen Kindergarten als öffentliche Einrichtung. 

Sie erhebt für die Inanspruchnahme Benutzungsgebühren nach den folgenden Bestimmungen. 

 

 

§ 2 

Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten, deren Kind(er) in den Kommunalen Kin-

dergarten aufgenommen wird (werden). Mehrere Erziehungsberechtigte haften als Gesamt-

schuldner. 

 

 

§ 3 

Gebührensätze 
 

Für die Inanspruchnahme des Kommunalen Kindergartens werden ab 01. September 2009 mo-

natlich folgende Gebühren erhoben: 

 

 

a)       beim Besuch der Regelgruppe:    ab 1. September 2009 

 

          für das 1. Kind        EUR 82,00 

          für das 2. Kind einer Familie, das 

          gleichzeitig den Regelkindergarten 

          besucht         EUR 41,00 

          für das 3. Kind und jedes weitere Kind 

          einer Familie, das gleichzeitig den 

          Regelkindergarten besucht      EUR   0,00 

 

 



b)       beim Besuch der Regelgruppe mit gewissen flexiblen Öffnungszeiten: 

 

          für das 1. Kind        EUR 82,00 

          für das 2. Kind einer Familie, das 

          gleichzeitig den Kindergarten 

          besucht         EUR 41,00 

          für das 3. und jedes weitere Kind 

          einer Familie, das gleichzeitig den 

          Kindergarten besucht       EUR  0,00 

 

c)       für die Aufnahme von Kindern im Alter 

          von zwei Jahren und neun Monaten bis 

          zur Vollendung des dritten Lebensjahres    EUR 154,00 

 

d)       beim Besuch der Ganztagesgruppe 

 

          Die Gebühren für die Ganztagesgruppe richten sich nach dem anrechenbaren  

          Familienbruttoeinkommen. Die Beiträge werden wie folgt gestaffelt: 

 

          Bis 1.500 EUR      EUR   82,00 monatlicher Beitrag 

          bis 2.000 EUR      EUR 100,00 monatlicher Beitrag 

          bis 2.500 EUR      EUR 130,00 monatlicher Beitrag 

          bis 3.300 EUR      EUR 165,00 monatlicher Beitrag 

          bis 4.100 EUR      EUR 205,00 monatlicher Beitrag 

          über 4.100 EUR     EUR 250,00 monatlicher Beitrag 

 

Bei mehr als einem kindergeldberechtigten Kind in der Familie wird für jedes weitere kinder-

geldberechtigte Kind das Familieneinkommen um EUR 125,00 gekürzt. 

 

Falls mehr als ein Kind der Familie gleichzeitig die Ganztagesbetreuung in Anspruch nimmt, 

vermindert sich für das zweite und jedes weitere Kind der betreffende Beitrag um 1/3. 

 

Zum anrechenbaren Familieneinkommen zählen nicht nur steuerpflichtige Arbeitsentgelte, son-

dern alle sonstigen der Familie zufließenden laufenden steuerpflichtigen oder steuerfreien Ein-

nahmen. 

 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, für die aufgrund ihrer Familien- und Einkommensverhältnis-

se die Zahlung der Benutzungsgebühren eine zu starke finanzielle Belastung bedeutet, können im 

Rahmen des Sozialhilfegesetzes oder des Kinder- und Jugendhilfegesetzes beim Sozial- und Ju-

gendamt die Übernahme der Gebühren beantragen. 
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§ 4 

Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

1. Die Gebührenschuld entsteht mit dem ersten Kalendertag des Benutzungsmonats und endet 

mit Ablauf des letzten Kalendertages des Benutzungsmonats. Es wird auf § 4 der Benut-

zungsordnung für den Kommunalen Kindergarten verwiesen.  

 

2. Die Gebühr ist jeweils zum 1. des Monats im Voraus fällig. 

Die Gebühr für die Verpflegung in der Ganztagesgruppe wird jeweils im Folgemonat mit 

den monatlichen Benutzungsgebühren erhoben. 

 

3. Während der Ferien, Schließungszeiten des Kindergartens und bei Fehlen des Kindes sind 

die Gebühren in voller Höhe zu entrichten. In letzterem Falle sind sie solange zu entrich-

ten, bis das Kind abgemeldet oder ausgeschlossen wird.  

 

Bleibt ein Kind länger als einen Kalendermonat infolge von Krankheit oder aufgrund ärzt-

licher Maßnahmen der Einrichtung fern, kann von dem Zahlungspflichtigen Antrag auf Er-

laß der fälligen Gebühren für diesen und die folgenden Krankheitsmonate gestellt werden. 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. September 2009 in Kraft. 

 

 

 

Heddesheim, 25. Juni 2009 

 

 

 

 

 

Kessler 

Bürgermeister 

 

 


